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Konflikt: In Nachbarschaft zum Mittelzentrum Wertheim wurde an der Autobahnausfahrt •Wertheim/LengfurtŽ der BAB  A3 
ein Factory Outlet Center (FOC), namens •Wertheim VillageŽ mit mehr als 10.000 qm Verkaufsfläche errichtet. Dieses 
Einzelhandelszentrum des gehobenen Bedarfs ist eine halbe Stunde Autofahrt von der Innenstadt des bayerischen 
OberzentrumsWürzburg entfernt. Die gleiche Entfernung besteht zur Innenstadt von Aschaffenburg.
Ebenfalls auf der Œgrünen Wiese• im unmittelbaren Anschluss an das bereits erstellte FOC soll ein internationales Food-,
Service- und Trainingscenter mit Hotel und Kongresszentrum errichtet werden. Diese ŒCreativ Welten Wertheim• (CWW)
sehen auf einer Fläche von rund 10 ha unter anderem Amphitheater mit Seebühne, italienische Stadt, Maya-Pyramide mit 
begehbarem Regenwald, Russisches Kloster und eine Themenwelt Asien vor. 

Topografische Karte 25.000 Nr. 6223 Wertheim, Stand 2002

Standort  BW 01 Wertheim (Regierungsbezirk Stuttgart, Region Franken,
Main-Tauber-Kreis)

GEWERBEFLÄCHENAUSWEISUNG UND FLÄCHENVERBRAUCH      Fallbeispiele Baden-Württemberg Seite  2



Regionaler
Grünzug

Gewerbe;
Bestand / Planung

I Überregional bedeutsamer
Schwerpunkt für Industrie und 
Dienstleistungseinrichtungen

Bereich zur Sicherung von
Erholung

Regionalplan 1995, Region Franken, Raumnutzungskarte (s. vorherige Seite): 
Das Gebiet ist als überregional bedeutsamer Schwerpunkt für Industrie und 
Dienstleistungseinrichtungen ausgewiesen (Plansatz 2.5.4). 

. Direkt angrenzend ist ein Regionaler Grünzug 
dargestellt und der Bereich zur Sicherung der Erholung reicht im Nordosten 
bis in das Gebiet.
In der noch nicht genehmigten Fassung der Teilfortschreibung des 
Regionalplanes vom 11. Juli 2003 zum Thema •Großflächiger EinzelhandelŽ, 
Kap. 2.6), wird der positive Beschluss des Zielabweichungsverfahrens aus der 
Sicht der Landesplanung als  beschrieben. 
Auf Blattschnitt 12 wird das FOC am Almosenberg dargestellt.

Großflächige
Einzelhandelsbetriebe sind auf diesen Flächen auszuschließen 
(rechtsverbindliches Ziel)

singuläre Einzelfallentscheidung

3.3.7 Z 
Einkaufszentren,  und sonstige großflächige Handelsbetriebe für Endverbraucher (Einzel-
handelsgroßprojekte) sollen sich in das zentralörtliche Versorgungssystem einfügen; sie 

. Hiervon abweichend kommen auch Standorte in 
Kleinzentren und Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion in Betracht, wenn dies nach den raumstrukturellen Gegebenheiten 
zur Sicherung der Grundversorgung geboten ist oder diese in Verdichtungsräumen liegen und mit Siedlungsbereichen 
benachbarter Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammengewachsen sind. 

3.3.7.1 Z 
Die Verkaufsfläche der Einzelhandelsgroßprojekte soll so bemessen sein, dass deren Einzugsbereich den zentralörtlichen 
Verflechtungsbereich nicht wesentlich überschreitet. Die verbrauchernaheVersorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich und 

.

3.3.7.2 Z 
Einzelhandelsgroßprojekte dürfen weder durch ihre Lage und Größe noch durch ihre Folgewirkungen die Funktionsfähigkeit
der Stadt- und Ortskerne der Standortgemeinde wesentlich beeinträchtigen. 

Für nicht zentrenrelevante
Warensortimente kommen auch städtebauliche Randlagen in Frage.

Auskunft des Regionalverbandes Heilbronn-Franken, vom  06.10.2004, zum Zielabweichungsverfahren:
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1989 war das Gebiet als Gewerbe- und Industriegebiet ausgewiesen. Für 
FOC und CWW waren deshalb keine Neuausweisungen erforderlich sondern Umwandlungen innerhalb des Gebietes in 
Sonderbauflächen. Da das Gesamtgebiet nicht im Regionalen Grünzug liegt war kein Zielabweichungsverfahren erforderlich.
Gleichwohl wurde für das FOC ein Raumordnungsverfahren mit integriertem Zielabweichungsverfahren in Bezug auf den 
Landesentwicklungsplan durchgeführt, da die Standortgemeinde kein Oberzentrum, sondern nur ein Mittelzentrum ist. Beim 
umfangreichen Raumordnungsverfahren wurde auch die Umweltproblematik eingehend untersucht.  Das Wirt-
schaftsministerium Baden-Württemberg hat als oberste Raumordnungsbehörde  des Landes mit Entscheidung vom 
21.09.2001 die Zielabweichung zugelassen. 

großflächige Einzelhandelsbetriebe
dürfen in der Regel nur in Ober-, 

Mittel- und Unterzentren ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden

Hersteller-Direktverkaufszentren als besondere
Form des großflächigen Einzelhandels sind grundsätzlich nur in Oberzentren zulässig.

die Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte dürfen nicht wesentlich beeinträchtigt werden

Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an 
städtebaulich integrierten Standorten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden.

Auszüge aus dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg  aus dem Jahr 2002:

Rote Pfeile 
in Karten 
und Fotos 
immer an 
der gleichen 
Position.

Regionalplan 1995, Region Franken, Raumnutzungskarte
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Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren:

Parallel zum Raumordungsverfahren wurde das Gebiet im Flächennutzungsplan umgewidmet und als Industrie-, Gewerbe- und 
Sondergebiet mit entsprechender Zweckbestimmung dargestellt.

Aus den Stellungnahmen  zum Raumordnungsverfahren CWW:

In ihrer Stellungnahme zum ROV des CWW, befürchtet die Regierung von Unterfranken weitere Verkehrs- und 
Schadstoffbelastungen. Vorgebracht wird in diesem Zusammenhang auch der Beschluss der Ministerkonferenz für 
Raumordnung vom Juni 1997, entsprechend dem Œzur Entlastung verkehrlich hoch belasteter Räume der Autoaffinität 
entgegengewirkt und die Errichtung von Großeinrichtungen auf der grünen Wiese vermieden werden sollen•. Diesen 
Erfordernissen trägt das CWW in keinster Weise Rechnung.

Des Weiteren bringt die Regierung von Unterfranken in ihrer ablehnenden Haltung zum CWW die Sorge um den langfristigen 
Bestand und die Entwicklung touristischer Infrastruktur (Hotel-, Tagungs- und Gastronomieeinrichtungen) in den 
angrenzenden unterfränkischen Fremdenverkehrsgebieten und in der langfristigen Sicherung der Funktionsfähigkeit
unterfränkischer Innenstädte zum Ausdruck. 

Wenig Auswirkungen auf das Hotel- und Gaststättengewerbe durch das  Hotel- und Kongrsszentrum sieht die Stadt Würzburg;
es richte sich an Zielgruppen um die die Stadt nur wenig konkurriere.  Uneingeschränkte Befürwortung kam von der Stadt
Wertheim;  von anderen Nachbargemeinden in Baden-Württemberg kam kaum Ablehnung.  Die Industrie- und Handelskammer 
Heilbronn-Franken stellte die angkündigte Schaffung von 600 Arbeitsplätzen positiv heraus.

Kopien Textausschnitte
aus den Unterlagen für 
das Raumordnungsver-
fahren CWW 

Dies bedeutet im Klartext, dass der Flächennutzungs- und Bebauungsplan dahingehend geändert werden soll, dass keine 
Ansiedlung von Industrie oder störendem Gewerbe auf dem Almosenberg mehr zulässig sind.

Auch bezüglich zukünftiger Erschließungsprobleme, angesichts der erwarteten rund 800.000 Besucher jährlich, haben die 
Investoren offenbar bereits konkreteVorstellungen:

Kopie Textausschnitt
aus den Unterlagen für 
das Raumordnungsver-
fahren CWW 

CreativWeltenWertheim (CWW) - positiv  abgeschlossenes Raumordnungsverfahren im Juli 2004: 
Die  raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt werden als geringfügig eingestuft. 

Nach Aussage der Projekt Wertheim Entwicklungs GmbH & Co. KG  sind die CWW eine •Freizeitgroßanlage mit integriertem 
HotelkomplexŽ.  Der Einzugsbereich wird geschätzt auf 17,5 Mio Einwohner. Es sollen vor allem Zielgruppen aus dem Rhein-
Main-Gebiet, den bayerischen sowie den baden-württembergischen Ballungsräumen angesprochen werden. Die 
Projektgesellschaft will bis 2007 120 Millionen Euro investieren.

Auch für die Ansiedlung des CWW ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes von 1989 erforderlich. In den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren weist der Antragsteller darauf hin, dass dies im Parallelverfahren zusammen mit der ebenfalls 
notwendigen Änderung des Bebauungsplanes durchzuführen sei. Die erforderliche Bebauungsplanänderung  wird dabei wie 
folgt beschrieben:
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Foto oben: 
Der riesige Parkplatz 
am FOC zeigt, dass 
man in erster Linie 
Kunden mit Pkw er-
wartet.
Die vorhandene 
Bushaltestelle für den 
ÖPNV macht einen
eher verwaisten 
Eindruck.

Fotos links und unten:
Die aufwändige 
Erschließung des 
Gebietes, u.a. mit 
einem eigenen Kreis-
verkehr, erfolgte mit 
Fördermitteln der EU. 
Genutzt wird das 
weitgehend erschlos-
sene Gebiet momentan
nur vom FOC und von 
parkenden Lkw.
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Einfahrt zur nachempfundenen mittelalterlichen Stadt. Hinweistafel auf das Original

Betreiber des FOC ist das 1992 in den USA gegründete Unternehmen Value Retail, zu dem auch das noch in Bau befindliche 
bayerische FOC in Ingolstadt gehört (s. Beispiel BY 14). In Europa betreibtValue Retail insgesamt 7 Shopping-Center. 
Diese sind jeweils auf große Einzugsbereiche konzipiert. Für Wertheim errechnete die Firma 17 Millionen Einwohner in einem 
Umkreis von zwei Autostunden. Zusätzlich hofft man auf Einnahmen von durchreisenden Urlaubern.

Geschäftsführer der deutschen Dependance von Value Retail ist der 43-jährige Amerikaner John T. Quinn. Value Retail engagiert 
für seine Center Designer aus Kalifornien und Designberater aus Colorado. Im Europa-Prospekt der Firma heißt es dazu: •Each 
outlet village reflects its region in architecture and design ... .Ž Herr Dosenbach von Value Retail formulierte es für das Wertheim
Village so: •eine weltmännische  Interpretation der fränkischen FassadeŽ. Das Fotografieren innerhalb des •VillageŽ ist 
verboten, begründet wird dies nicht. Es sind deshalb lediglich Bilder von außen verfügbar. 

Von der Gestaltung der zukünftigen Creativ Welten Wertheim können die folgenden Textausschnitte aus den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren einen Eindruck vermitteln:

Kopie Beschreibung 
Themenbereich Nr. 11
Russisches Kloster 

Kopie Beschreibung 
Themenbereich Nr. 15
Kongress- und Seminarhotel
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Von 1993 bis 2001 ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche der Gemeinde Wertheim um 63 ha (3,6%) gewachsen. Der Anteil 
der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Gemeindegebiet betrug 2001 12,9% und lag damit etwa im Landesdurchschnitt.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer hat im Zeitraum von 1994 bis 2002 in Wertheim um 512 
(5,3%) zugenommen.

Das FOC in Wertheim eröffnete im November 2003 seine Pforten. Damals wurden zunächst 13 der geplanten 60 Geschäfte in 
Betrieb genommen. Bis heute ist ein Drittel der Läden noch nicht vermietet. Bis Jahresende werden 1,2 Millionen Besucher 
erwartet. Das ursprüngliche Ziel von 5 Millionen Besuchern jährlich konnte damit bei weitem nicht erreicht werden. Inzwischen
hält der von Frankfurt nach Neuschwanstein verkehrende Shuttle-Bus mit Touristen aus den USA und Japan im Center. Mit 
Radiospots wird für exclusive Markenware zu Billigpreisen ( 70 % reduziert) geworben. 

Der Wirtschaftsgeograph Thomas Hüttner von der UNI Regensburg fand heraus, dass Besucher aus Düsseldorf, Dortmund und 
den Niederlanden ihre Fahrt in südliche Ferienregionen unterbrechen würden um im FOC einzukaufen. Bei zwei Dritteln der 
Besucher läge das Nettoeinkommen über dem deutschen Durchschnitt.

Zu den bereits vorhandenen 1.000 
kostenlosen Stellplätzen für Pkw sollen jetzt noch weitere hinzukommen. 

Der Bund Naturschutz schrieb in seiner Stellungnahme zum Raumordungsverfahren Creativ-Welten-Wertheim:

•Das System der zentralen Orte wird durch die Ansiedlung auf der grünen Wiese ausgehebelt. Nutzungen, die an zentrale
Siedlungsorte gebunden sind, werden hier an einer Autobahnausfahrt gebündelt. Damit werden die zentralen Orte und 
gewachsenen Siedlungen ihrer Funktion beraubt und wirtschaftlich Œausgehungert•. Das Hotel-Angebot, Kongresszentrum
und Multifunktionshalle treten in Konkurrenz  zu dem nur 30 km entfernten Oberzentrum Würzburg.Ž

Das bayerische Oberzentrum Würzburg liegt nur eine halbe Autostunde vom FOC Wertheim entfernt. Noch kürzer ist die 
Entfernung von dort  zum ebenfalls mitten auf der •Grünen WieseŽ gelegenen •MainfrankenparkŽ (Beispiel BY 02). 
Die Großstadt Würzburg hat dieses Jahr keinen genehmigten Haushalt. 52 Sportvereine und 69 Kultureinrichtungen der 
unterfränkischen Bezirkshauptstadt bangen um ihre Existenz, weil die Stadt sämtliche Zuschüsse streichen musste. Berthold 
Kremmler, Leiter des Internationalen Filmwochenendes, das ebenfalls betroffen ist, sagte dazu: Bekommen wir mehrere Jahre
kein Geld von der Stadt, dann brechen unsere Strukturen zusammen - das kann anschließend keiner mehr reparieren.Ž

GEWERBEFLÄCHENAUSWEISUNG UND FLÄCHENVERBRAUCH      Fallbeispiele Baden-Württemberg Seite  7

Creativ-Welten-
Wertheim (CWW)

auf rund 10 ha 
Fläche geplant

Am 24.03.2004 wird in der 
Presse von der einmütigen 
Zustimmung des Gemein-
derates Wertheim zum 
CWW bei der Anhörung
zum Raumordnungsver-
fahren berichtet. 
Von einem Ratsmitglied
wurde die Zustimmung u.a. 
damit begründet, dass man 
den Erlös aus dem Grund-
stücksverkauf .benötige

Die beiden •GrünflächenŽ 
als Fortsetzung der 
Erschließungsstraßen
zeigen, dass auch schon 
an Erweiterungen des 
Gebietes gedacht wird.

Im Einfahrtsbereich zum 
Gewerbegebiet haben sich 
bereits zwei Fast-Food- 
Restaurants und ein 
Autohof angesiedelt.

In der Umgebung des 
Gewerbegebietes gibt es 
wertvolle Sandmagerrasen.


